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Antwort auf die Einwohneranfrage von Herrn Ingo Scharmacher  
zur Fragestunde Stadtverordnetenversammlung am 29.03.2017 
 
Sehr geehrter Herr Scharmacher, 
 
der Mord an der Cottbuserin Gerda K. erfüllt uns auch fast vier Monate nach 
der Tat mit Trauer, Entsetzen und Betroffenheit. Noch sind viele Fragen offen, 
die die Ermittler zu klären haben. Ich werde in meinem monatlichen Bericht 
weiter darauf eingehen.  
 
In Ihrer Anfrage sind meine Äußerungen aus einer Pressemitteilung und einem 
Pressegespräche – veröffentlicht unter anderen in der Lausitzer Rundschau 
vom 02.03.2017 – teils aus dem Zusammenhang gerissen oder sinnentstellend 
wiedergegeben worden. Für den Informationsbedarf der Bürger ist unter ande-
rem eine Telefonhotline eingerichtet worden. Seitens der Stadtverwaltung 
Cottbus sind keinerlei Gedenkveranstaltungen für die getötete Rentnerin Ger-
da K. untersagt worden. Es gab und gibt keine entsprechenden Anmeldungen 
bei der Polizei, die Versammlungsbehörde ist. 
 
Stadtverwaltung und Behörden waren und sind vorbereitet, sollte der unent-
schuldbare Mordfall und die Herkunft des mutmaßlichen Täters von rechtsge-
richteten Organisationen oder Strukturen zum Anlass genommen werden, un-
angemeldete Veranstaltungen als Gedenken zu inszenieren.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Holger Kelch 

Datum      29.03.2017 
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